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I. Antrag

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantrage ich die Bescheinigung über das erfolgreiche Absolvieren der Fachspezifischen 
Fremdsprachenausbildung zur Vorlage beim Justizprüfungsamt. 

Name: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Das FFA-Studium habe ich mit der folgenden Ausrichtung absolviert: 

Common Law International Law Droit français Derecho español 

Ich versichere, dass ich für mein FFA-Studium Kurse im Umfang von mindestens 16 Semester-

wochenstunden (§ 25 II Nr.4 JAG NRW) an einer Universität im Inland absolviert und erfolgreich 

abgeschlossen habe. Entsprechende Nachweise (insb. SoLMa-Auszug, ggfs. Leistungsnachweis 

Ergänzungskurs, Anrechnungsentscheidungen) füge ich dem Antrag in der Anlage bei. 

------------------------------------------------ 

Datum, Unterschrift 

II. Bescheinigung
(wird vom FFA-Büro ausgefüllt) 

Die oben gemachten Angaben wurden vom FFA-Büro überprüft. Der/Die Antragsteller/in hat das 

FFA-Studium an der Universität Münster erfolgreich abgeschlossen und dabei Kurse im Umfang 

von mindestens 16 SWS im Inland absolviert. 

- Stempel -

Datum, Unterschrift 
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